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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1989

Norm

ABGB §1444 A

Rechtssatz

Ein Anfechtungsverzicht bezieht sich im allgemeinen nur auf diejenigen Anfechtungsgründe, die den Parteien schon

bekannt sind, nicht aber auf solche, die erst nach der Verzichtserklärung hervorkommen. Etwas anderes würde nur

gelten, wenn aus dem Verhalten des Verzichtenden entnommen werden müßte, daß er auf die Anfechtung unabhängig

von den Anfechtungsgründen verzichtet.
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